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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1;

EStG 1972 §20 Abs1 Z1;

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Abzugsfähigkeit von Kosten der doppelten Haushaltsführung, wenn der Abgabep9ichtige

als Berufsanwärter außerhalb des Familienwohnortes tätig wird, nach Beendigung der Ausbildung aber dorthin

zurückzukehren beabsichtigt.
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